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Definition: 

Diese Verfahrensbeschreibung regelt wie die Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Thoraxchirurgie (DGT)   

über Tagungen, Fortbildungen, wissenschaftliche Seminare und regionale Veranstaltungen, informiert werden:  

- Homepage 

- Mail  

- Postsendung  

 

Daten der Mitgliederdatei der DGT werden grundsätzlich nicht an Dritte heraus gegeben. 

 

Verfahren: 

1. Die Homepage der DGT ist zentrales Kommunikationsorgan der Gesellschaft: Veranstaltungshinweise 

(Tagungen, Fortbildungen, wissenschaftliche Seminare) von Mitgliedern der DGT können daher 

grundsätzlich auf der Homepage der DGT veröffentlicht werden. 

a. Voraussetzungen: 

i. Zertifizierte Veranstaltung nach den Richtlinien der Akademie (werden auf der Homepage an 

erster Stelle gelistet). 

ii. Ausrichter ist DGT-Mitglied. 

iii. Nicht-Mitglieder oder andere Fachgesellschaften (werden auf der Homepage als solche 

identifiziert und nachgeordnet gelistet). 

 

2. Der Email-Versand von Veranstaltungshinweisen (Tagungen, Fortbildungen, wissenschaftliche Seminare) 

über den Email-Verteiler der DGT-Mitglieder ist beschränkt  

a. Voraussetzungen: 

i. Kongresse mit thoraxchirurgischen Inhalten( DGT, DGCH, ESTS, DGP, BDC-Seminare). 

ii. Zertifizierte Veranstaltung nach den Richtlinien der Akademie. 

 

3. Darüber hinaus kann der postalische Versand von Einladungen  oder Hinweisen zu Veranstaltungen 

(Tagungen, Fortbildungen, wissenschaftliche Seminare) in nachfolgend definierten Fällen durch die 

Geschäftsstelle der DGT übernommen werden.  

i. Veranstalter ist Mitglied der DGT 

ii. Zeitpunkt der Übersendung der Unterlagen spätestens 14 Tage vor dem erwünschten Termin 

zur Absendung der Flyer 

iii. Programm bereits kuvertiert 

iv. Alle Kosten (Erwerb und Druck der Etiketten, Etikettierung der Umschläge Versand) werden 

durch die Geschäftsstelle dem Veranstalter in Rechnung gestellt. 

v. Versendung von Werbepost ist ausdrücklich ausgeschlossen. 

 

4. Für die Information und den  Versand von Einladungen zu Tagungen, Fortbildungen, wissenschaftlichen 

Seminaren oder Firmenveranstaltungen von Personen oder Institutionen, die nicht Mitglied der DGT sind, 

ist die DGT nicht zuständig. 

 


